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Schriftliche Erklärung zur weltweiten Annahme der Charta von Saragossa als 
Ausdruck des Engagements für die Ressource Wasser

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Weltausstellung von Saragossa, die dem Thema „Wasser und 
nachhaltige Entwicklung“ gewidmet war, und ihre Wasser-Tribüne der wichtigste 
Reflexionsprozess zum Thema Wasser und Nachhaltigkeit waren, der jemals auf 
internationaler Ebene stattgefunden hat und an dem Experten, öffentliche Vertreter und 
die Zivilgesellschaft teilgenommen haben,

B. in der Erwägung, dass die EU aufgrund der Intensität und Qualität der Beiträge und der 
Debatten, an denen sie zusammen mit den Mitgliedstaaten und den verschiedenen 
anwesenden Experten teilgenommen hat, eine herausragende Rolle gespielt hat, 

C. in der Erwägung, dass die Charta von Saragossa als Ergebnis dieser Debatte eine Reihe 
von allgemein gültigen Empfehlungen enthält, die an alle Behörden, Nutzer und Bürger 
mit dem Ziel gerichtet sind, die Herausforderungen, die sich bei einer begrenzten 
Ressource angesichts einer beschleunigten Entwicklung, sozialer Missstände, der 
Umweltgefährdung und des Klimawandels stellen, durch die Förderung einer nachhaltigen 
Wasserbewirtschaftung zu bewältigen, was eine Unterstützung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Maßnahmen der Gemeinschaft bedeutet und eine wertvolle 
Handlungsrichtschnur für die Politik der Union im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit darstellt,

1. ersucht die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, die Charta von Saragossa als 
Richtschnur für die Konzipierung und Durchführung der Maßnahmen für eine nachhaltige 
Wasserbewirtschaftung in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen formell anzunehmen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat, 
der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


